	

	
	Nummer:
	M3-20
	
	BETRIEBSANWEISUNG
	Betrieb:
	Musterbetrieb
	
	

	
	Bearbeitungsstand:
	05/08
	
	
	
	
	

	
	
	für transportable Silos
	
	
	

	
	Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:
	Musterbereich
	
	
	
	

	
	1. ANWENDUNGSBEREICH
	

	
	
	Einsatz von transportablen Silos
	
	

	
	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Quetschgefahren beim Aufstellen

· Gefahren durch Umstürzen des Silos

· Gefahren durch drehende und/oder druckbeaufschlagte Teile

· Gefahren durch herausgeschleudertes Material

· Belastungen durch im Silo gelagerte Gefahrstoffe

· Absturzgefahr beim Befüllen
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	3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	

	
	
	· Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

· Beim Aufstellen nicht im Gefahrenbereich aufhalten. 

· Auf tragfähigem Untergrund aufstellen und maximalen Stützdruck beachten. Verlauf von Kanälen und Schächten berücksichtigen.

· Abstand zu Baugruben, Gräben einhalten und Verbau statisch nachweisen

· Abstand zu Freileitungen halten.

· So aufstellen, dass Sturmschäden (ggf. Verankern) und Unterspülen des Standplatzes vermieden werden. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen den sicheren Stand kontrollieren.

· Im Straßenraum Warnhinweise und Warnlampen aufstellen.

· Ausreichende Zugangsmöglichkeiten erhalten.

· Beim Befüllen alle Maschinen stillsetzen, Sackeinfülltrichter schließen und gegen irrtümliches Einschalten sichern.

· Beim Befüllen und Entleeren nicht vom zulässigen Betriebsdruck abweichen und auf funktionsfähige Sicherheitseinrichtungen achten.

· Förderleitungen/Schläuche vor Beschädigungen und Verstopfungen schützen.

· Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe beachten. Hautschutzmaßnahmen treffen und persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Hand- und Augenschutz benutzen.

· Silos nur mit dafür zugelassenen Geräten versetzen.
	
	

	
	4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN
	

	
	
	· Alle Maschinen stillsetzen und gegen irrtümliches Einschalten sichern.

· Bei Verstopfungen zuerst den Druck in der Förderleitung abbauen. Nicht in Bereichen aufhalten, wo Material herausgeschleudert werden könnte

· Einsteigen und Einfahren in Silos nur mit schriftlicher Erlaubnis.
	
	

	
	5. ERSTE HILFE
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	· Betrieb sofort einstellen!

· Ersthelfer heranziehen

· Notruf: 112

· Unfall melden

· Bei Kontakt mit Gefahrstoff entsprechende Betriebsanweisung beachten.

· Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
	
	

	
	6. INSTANDHALTUNG
	

	
	
	· Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.

· Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.

· Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

· Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
	
	

	
	
	
	
	

	


Datum:


Nächster 


Überprüfungstermin:





________________________


Unterschrift:


Unternehmer/Geschäftsleitung








